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Fundrecht im Katzenschutz

Cornelia Haak, Tierschützerin und 
erfahrene Autodidaktin im Bereich des Fundrechts 
sowie den Regelungen zum Katzenschutz,
Mitglied im Landestierschutzverband Niedersachsen.

Grundlagen

Grundlagen - Fundrecht im Katzenschutz 14.12.2023

Anke Feil, Tierschützerin und 
Autodidaktin im Bereich des Fundrechts 
und erfahren in den Regelungen zum Katzenschutz.



Was hängenbleiben soll!

Kommuniziert schriftlich mit der Verwaltung

Grundkenntnisse Fundrecht
Fundkatzen richtig melden!



Fundrecht im Katzenschutz

 Kennt die Gesetze!
 Pflichten der Finder und der Gemeinde
 Wir sind nicht zuständig!
 Die Kosten übernehmen wir nicht!
 Wir zahlen nur 4 Wochen! 
 Was der Gesetzgeber sonst noch dazu sagt.
 Fragerunde!

Grundlagen



Kennt Die Gesetze 

§ 90a BGB

Tierschutzgesetz

Fundrecht: Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 965 ff

Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. 
Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend
anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

Grundgesetz Art. 20a



katze gefunden!



Pflichten Finder

§ 966 Absatz 1 BGB Finder ist zur Verwahrung verpflichtet, aber ...
§ 967 BGB der Finder ist berechtigt, die Fundsache an die zuständige Behörde abzuliefern.

§ 965 BGB unverzügliche Anzeigepflicht des Finders (Verlierer, Eigentümer, zuständige
Behörde)



Pflichten Gemeinde

Erst wenn der Finder das Fundtier der
zuständigen Behörde des Fundorts überbringt, 
ist sie zur Verwahrung verpflichtet und damit
auch zur Kostenübernahme. 

Verwahrung



Pflichten Gemeinde

Fundtier ist verletzt, ersichtlich krank ist und bedarf
tierärztlicher Betreuung
Das gemeindliche Fundbüro z.B. nicht erreichbar? Polizei!

Ausnahmen – Beispiele

Abgabe im Vertrags-Tierheim

Andere Tierschutzgründe stehen einer Ablieferung an die
Fundtierbehörde entgegen



Beispiel Fundtiermeldung

Hiermit zeigen wir, __________________________________________________________________________________ gemäß § 965 BGB 
den Fund* einer Katze (Beschreibung der Katze) ________________________________________________________________________

am (Datum) _____________________ in (Anschrift Fundort) _____________________________________________________________an. 
Details zur Auffindesituation:____________________________________________________________________________________________

Die Katze wird zur Zeit in (Anschrift) ____________________________________________________________________________________ 
tierschutzgerecht verwahrt.
Für ein tierschutzgerechtes Vorgehen nach §1 und §2 TierSchG, bringen wir Ihnen das Tier nicht gemäß § 967 BGB
persönlich zur Verwahrung, bitten jedoch bis Ablauf des kommenden Werktags um Auskunft, wohin das Fundtier in
diesem Fall gebracht werden soll.
*Fund im Sinne des des BVerw G 3 C 24.16 - Urteil vom 26. April 2018 

Teil 1Muster online: politik-fuer-die-katz.de/

fundrecht-im-katzenschutz-grundlagen

https://www.bverwg.de/260418U3C24.16.0
https://www.bverwg.de/260418U3C24.16.0


Beispiel Fundtiermeldung

Erhalten wir keine weiteren Anweisungen, werden wir uns um das o.g. Fundtier gemäß §677 BGB kümmern und der
Gemeinde __________________________ die weiteren Kosten  (Verwahrung, Versorgung, Pflege und tierärztliche Versorgung)
in Rechnung stellen. 

Wir bitten spätestens vor Ende des nächsten Werktags um schriftlicher Bestätigung und Rückmeldung zum weiteren
Verwahrung  dieser Fundtiermeldung.

Kontaktinformationen: Datum, Anschrift, Email___________________________________________________________________________

Teil 2Muster online: politik-fuer-die-katz.de/

fundrecht-im-katzenschutz-grundlagen



Wir sind nicht zuständig!

Gemeinde sagt: 
Wir sind für herrenlose Katzen nicht zuständig!



Fundtier, oder nicht?

"Herrenlos" bezieht sich auf Eigentum oder Besitz einer
Sache, die keine rechtmäßigen Eigentümer oder Besitzer
hat. 

Herrenlos



Fundtier, oder nicht?

(1) Wilde Tiere sind herrenlos, solange sie sich in der Freiheit
befinden. Wilde Tiere in Tiergärten und Fische in Teichen oder
anderen geschlossenen Privatgewässern sind nicht herrenlos.

Herrenlos

§ 960 BGB Wilde Tiere

(3) Ein gezähmtes Tier wird herrenlos, wenn es die Gewohnheit ablegt,
an den ihm bestimmten Ort zurückzukehren.



Welches der beiden tiere kann Demnach 
nie herrenlos sein?



Welches der beiden tiere kann DEmnach 
nie herrenlos sein?



Fundtier, oder nicht?

(1) Wilde Tiere sind herrenlos, solange sie sich in der Freiheit
befinden. Wilde Tiere in Tiergärten und Fische in Teichen oder
anderen geschlossenen Privatgewässern sind nicht herrenlos.

Herrenlos

§ 960 BGB Wilde Tiere

(3) Ein gezähmtes Tier wird herrenlos, wenn es die Gewohnheit ablegt,
an den ihm bestimmten Ort zurückzukehren.

Hat nichts mit domestizierten Tieren zu tun 1) 

1) Stellungnahme Dr. Maisack “Zum Umgang mit Fundtieren, herrenlosen Tieren und Unterbringungstieren”, 23.09.2012



Gut zu wissen

§ 903 BGB Befugnisse des Eigentümers
Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter
entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung
ausschließen. 

Der Eige ntümer eines Tieres hat bei der Ausübung seiner Befugnisse die
besonderen Vorschriften zum Schutz der Tiere zu beachten.



Ausserdem gilt:

Die Eigentumsaufgabe eines Tieres verstößt gegen das
tierschutzrechtliche Aussetzungsverbot 
gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 TierSchG und ist somit gemäß 
§ 134 BGB nichtig.
§ 134 BGB Gesetzliches Verbot
Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist nichtig, 
wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt.

Ausgesetzt



ausserdem gilt

Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 26. April 2018.

„Im Zweifel, ob es sich um ein Fund- oder herrenloses (also
widerrechtlich ausgesetztes) Tier handelt, hat die Fundbehörde
stets dem Fundverdacht Vorrang einzuräumen“.

Anscheins-Fundsache



Was noch?

Bei im Freien geborenen Katzenwelpen gilt § 953 BGB. Das Eigentum
an der Mutterkatze bleibt auch nach der Geburt der Welpen bestehen,
unabhängig von den Besitzverhältnissen zum Zeitpunkt der Geburt.
§ 953 BGB 
Erzeugnisse und sonstige Bestandteile einer Sache
gehören auch nach der Trennung dem Eigentümer
der Sache, soweit sich nicht aus den §§ 954 bis 957
BGB ein anderes ergibt.

Der Nachwuchs!



Die Kosten 
übernehmen wir nichT!

Gemeinde:
Für diese Fundkatze übernehmen wir 
aber die Kosten nicht!



Pflichten Gemeinde

Erst für eine auf ihre Veranlassung durchgeführte
Unterbringung eines Fundtieres im Tierheim hat
sie die Kosten zu übernehmen. 

Kostenübernahme



Kostenübernahme

Anspruchsgrundlage ist in der Regel ein mit der Gemeinde
geschlossener öffentlich-rechtlicher (Fundtier-Vertrag).

Dienstleister



Kostenübernahme

Gegenüber Städten/Gemeinden, die keine Fundtier-Verträge
abschließen, kann ein Anspruch nach den Regeln der
Geschäftsführung ohne/mit Auftrag, §§ 677, 683, 670 BGB
entsprechend, bestehen.

Tierschützer

Handeln ohne und mit Auftrag



Kostenübernahme

Handlung, ohne ausdrücklich dazu beauftragt worden zu sein
Handlung im besten Interesse der Verwaltung  
Handelnde Person soll möglichst die Interessen des "Geschäftsherrn" verstehen
und danach handeln.

§ 677 BGB Pflichten des Geschäftsführers
(Tierschützers/Finders)

Handeln ohne Auftrag



Kostenübernahme

Entspricht das Handeln dem Interesse und dem wirklichen oder dem
mutmaßlichen Willen der Verwaltung, so kann der Handelnde wie ein
Beauftragter Ersatz von Aufwendungen verlangen. 
In Fällen des öffentlichen Interesse oder die gesetzliche Verpflichtung haben
Vorrang vor Willen des Geschäftsführers.

§ 683 BGB Ersatz von Aufwendungen

Handeln ohne Auftrag



Kostenübernahme

Macht der Beauftragte zum Zwecke der Ausführung des Auftrags Aufwendungen, die er
den Umständen nach für erforderlich halten darf, so ist der Auftraggeber zum Ersatz
verpflichtet.

§ 670 BGB Ersatz von Aufwendungen

Handeln mit Auftrag



Fragestunde: Kostenübernahme

Ich habe am Samstag-Abend eine kleine Katze gefunden, mit einem
dicken Bauch und trändenden Augen. Das Fundamt und das Tierheim
waren nicht zu erreichen. Ich habe es zum Notdienst Tierarzt-gebracht.

Muss die Gemeinde die Kosten für die Behandlung (Entwurmung,
Entflohung, Antibiotikum und Notdienstzulage) erstatten?



Rechtsgrundlagen:
- BGB § 965 - 984 (Funderecht)
- GG Art. 20a, Staatsziel Tierschutz
- TierSchG § 1, § 2, § 13b (Durchführungsbestimmungen) (3)
- Kommentar Dr. Maisack v. 10.01.2017 (Not-tierärzt. Behdlg.) (1a und 1b)
- OVG Greifswald Urt. 30.01.2013, 3 L 93/09 Juri Rn 78  (Verantw. Fundtier) (2)

1.a)  https://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mlr/intern/dateien/PDFs/SLT/2017-01-10_Stellungnahme_zum_Umgang_mit_Fundtieren.pdf
2) https://openjur.de/u/619924.html1.b) Bundestagsdrucksache 13/7016 S.47

Fragestunde: Kostenübernahme

3) Bundestagsdrucksache 17/10572

https://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mlr/intern/dateien/PDFs/SLT/2017-01-10_Stellungnahme_zum_Umgang_mit_Fundtieren.pdf


Bundesdrucksache 13/7016   https://openjur.de/u/619924.html

Fragestunde: Kostenübernahme

“Zu den Aufwendungen, die die Fundbehörde zu erstatten hat,
gehören die Kosten für eine artgemäße Unterbringung, Pflege
und Ernährung im Sinne des § 2 des Tierschutzgesetzes. Dazu
zählen auch die Kosten für notwendige tierärztliche
Behandlungen der Fundtiere, um die Gesundheit des Tieres zu
erhalten oder wiederherzustellen, also die Behandlungskosten
für Verletzungen und akute Krankheiten sowie für unerläßliche
prophylaktische Maßnahmen (zum Beispiel Impfungen,
Entwurmungen).”

Wichtig!



Wichtig!

1)  https://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mlr/intern/dateien/PDFs/SLT/2017-01-10_Stellungnahme_zum_Umgang_mit_Fundtieren.pdf
2. https://openjur.de/u/619924.html

Fragestunde: Kostenübernahme

Der Tierarzt muss auf der Rechnung vermerken, dass es eine 
 “unaufschiebbare tierärztliche Notfallbehandlung” 
war.

https://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mlr/intern/dateien/PDFs/SLT/2017-01-10_Stellungnahme_zum_Umgang_mit_Fundtieren.pdf


Wir zahlen nur 4 Wochen!

Die Praxis, Fundtiere nach vier Wochen als besitzer- oder eigentümerlos
zu behandeln, steht in Widerspruch zu § 973 Abs. 1 BGB.



Wir zahlen nur 4 Wochen!

Mit Ablauf von sechs Monaten nach Anzeige des Fundes, geht das Eigentum auf den Finder
über.

Verzichtet der Finder der zuständigen Behörde gegenüber auf das Recht zum Erwerb des Eigentums an
der Sache, so geht sein Recht auf die Gemeinde des Fundorts über. Die Kostenübernahmepflicht besteht
dann fort.

§ 973 Absatz 1 BGB Eigentumserwerb des Finders

§ 976 Absatz 1 BGB Eigentumserwerb der Gemeinde



Fundtierkostenerstattung
Was der Gesetzgeber sagt

“Wir haben bereits eine gute Regelungen für Fundtiere.
Das Problem ist jedoch, dass weder die Verwaltung
noch die TierschützerInnen ausreichend und richtig
informiert sind, oder es sein wollen.” 

Anke Feil, PfdK



Fundtierkostenerstattung

Frage 32:
“Welche Haltung haben Vertreterinnen und Vertreter des Deutschen Städtetags,
des Landkreistags und des Städte- und Gemeindebundes bezüglich der
Fundtierkostenerstattung durch die Kommunen vertreten, und ist diese nach
Ansicht der Bundesregierung befriedigend?”

Quelle: Deutscher Bundestag Drucksache 18/11890 18. Wahlperiode 07.04.2017, Antwort der Bundesregierung  auf die Kleine Anfrage



Fundtierkostenerstattung

Quelle: Deutscher Bundestag Drucksache 18/11890 18. Wahlperiode 07.04.2017, Antwort der Bundesregierung  auf die Kleine Anfrage

Antwort:
“Die Vertreterinnen und Vertreter der kommunalen Spitzenverbände haben im Rahmen des Runden
Tisches Tierheime die Verantwortung der Städte und Kommunen für die Fundtierkostenerstattung
anerkannt... 
Danach bekennt sich der Hauptausschuss zu der Mitverantwortung der Städte für die Erhaltung von
Tierheimen, die im Auftrag der Städte tätig sind, um deren gesetzliche Aufgabe zur Betreuung von
Fundtieren wahrzunehmen. Er empfiehlt den Städten, bei abgegebenen Tieren im Lichte der
aktuellen Rechtsprechung eine großzügige Einordnung als Fundtiere vorzunehmen und ggf.
die dafür an die Tierheime zu zahlende Vergütung einer Neubewertung zu unterziehen.”



Fundtierkostenerstattung

Quelle: Deutscher Bundestag Drucksache 18/11890 18. Wahlperiode 07.04.2017, Antwort der Bundesregierung  auf die Kleine Anfrage

Frage 33.
Wie will die Bundesregierung gewährleisten, dass eine Kostenübernahme für
Fundtiere stattfindet?
Plant sie, hierzu bundeseinheitliche Rahmenbedingungen festzulegen? 
Wenn ja, wann und in welchem Rahmen, und wenn nein, warum nicht?



Fundtierkostenerstattung

Quelle: Deutscher Bundestag Drucksache 18/11890 18. Wahlperiode 07.04.2017, Antwort der Bundesregierung  auf die Kleine Anfrage

Antwort
Im Rahmen des Runden Tisches Tierheime bestand Einigkeit, dass die Städte und
Gemeinden die Verantwortung für die Fundtierkostenerstattung zu tragen haben. 

Gesetzliche Regelungen hierzu bestehen bereits im Bürgerlichen Gesetzbuch. 



Eure Möglichkeiten 

Wie kann ich diese Rechte
als Tierschutzverein oder
Finder einfordern?



Möglichkeiten 

BGM als Chef der Ordnungsbehörde.

Fachaussichtsbeschwerde

Landrat als Chef des Bürgermeisters.
Minister als Chef des Landrats.

Vorraussetzung: Kennt die Gesetze!



Themen

Ausblick
Folgevortrag

Entkräftung weiterer Einwände der Verwaltungen 
Wie schreibe ich eine Fachaufsichtsbeschwerde








